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Art. 14. Reklamationsrecht
Gelieferte Produkte müssen unmittelbar nach Empfang auf Transportschäden, falsche Lieferung und falsche Mengen kontrolliert 1.	
werden. Diesbezügliche Reklamationen müssen auf dem Transportnachweis angegeben werden; spätere Reklamationen für 
solche Schäden werden nicht akzeptiert.
Ansonsten müssen Reklamationen unverzüglich und unter genauer Angabe der Gründe dem Verkäufer schriftlich und bei 2.	
sichtbaren Mängeln innerhalb von acht Tagen nach Empfang oder Abnahme der Produkte gemeldet werden.
Zu spät oder nicht ordnungsgemäß eingereichte Reklamationen werden nicht in Behandlung genommen. Das Datum des 3.	
Poststempels oder des Fax ist hierbei ausschlaggebend. 
Wurde das Reklamationsrecht rechtzeitig in Anspruch genommen und ist die Reklamation gerechtfertigt, so wird der Verkäufer 4.	
nach eigener Wahl kostenlos Ersatzprodukte liefern oder eine Gutschrift in Höhe des Rechnungswertes senden. Bezieht sich 
die Reklamation auf die Echtheit der Sorte der gelieferten Pflanzen, so ist die Garantie des Verkäufers auf höchstens den 
Rechnungswert beschränkt.
Der Verkäufer haftet nicht für nicht erfolgreiches Anwurzeln oder Anwachsen der durch ihn gelieferten Pflanzen, wenn 5.	
nicht ausdrücklich ein anderes zu den vom Verkäufer erteilten Bedingungen für die Anwachsgarantie vereinbart wurde. Für 
Ersatzlieferungen muss dem Verkäufer eine angemessene Frist eingeräumt werden.
Das Reklamationsrecht verfällt spätestens einen Monat nach einer schriftlichen Unzulässigkeitserklärung der Reklamation durch 6.	
den Verkäufer, es sei denn, der Käufer hat gegen diese Abweisung schriftlich Einspruch erhoben. Der Verkäufer ist verpflichtet, 
dem Käufer in einem solchen Fall ausdrücklich auf die Folgen seines Schweigens hinzuweisen.
Eine eventuelle Reklamation entbindet den Käufer nicht von seinen Bezahlungsverpflichtungen. Nur nach schriftlicher Zustimmung 7.	
des Verkäufers ist der Käufer berechtigt, den Rechnungsbetrag um den Betrag der reklamierten Produkte zu mindern.
Das Reklamationsrecht kann lediglich von der unmittelbaren Vertragspartei des Verkäufers ausgeübt werden. Das 8.	
Reklamationsrecht ist nicht übertragbar.
Jegliches Reklamationsrecht verfällt, wenn der Käufer die von ihm beanstandeten Pflanzen während des Zeitraumes, in welchem 9.	
sich die Pflanzen bei ihm befinden, nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt hat. 

Art. 15. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an den Sachen des Verkäufers geht erst dann auf den Käufer über, wenn die betreffenden Sachen vollständig 1.	
bezahlt sind. Die gelieferten Sachen können, solange keine vollständige Bezahlung stattfand, jederzeit durch den Verkäufer 
zurückgenommen werden, wobei der Käufer sodann verpflichtet ist, diese Sachen auf die erste Aufforderung des Verkäufers 
unverzüglich zurückzugeben.
Die verkauften Sachen verbleiben zur Sicherheit im Eigentum des Verkäufers, solange kraft früherer oder späterer gleichartiger 2.	
Verträge noch Forderungen an den Käufer offen sind.
Es ist dem Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers nicht gestattet, das Eigentum an dem Gelieferten von Rechts wegen oder 3.	
faktisch Dritten zu übertragen oder mit beschränkten Rechten zu belasten.

Art. 16. Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten, einschließlich jener, die lediglich von einer der Parteien als Streitfall angesehen werden, in Bezug auf einen Vertrag, 
für welchen diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten, auf die sich daraus ergebenden Verträge oder auf diese Bedingungen 
selbst, werden durch Arbitrage vom Niederländischen Schiedsgericht für die Baumzucht beigelegt.
Art. 17. Anwendbares Recht

Wurde nicht ausdrücklich ein anderes vereinbart, so findet auf alle (Rechts-) Verhältnisse zwischen Verkäufer und Käufer das 1.	
Recht der Niederlande Anwendung.
Die Anwendbarkeit des UN-Übereinkommens ist ausgeschlossen.2.	


